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§ 7 StGeodlG Elektronisches
Netzwerk, Verknupfbarkeit und

Geoportal

StGeodIG - Steiermarkisches Geodateninfrastrukturgesetz 2011

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Die offentlichen Geodatenstellen mussen ihre Netzdienste nach8 6 Uber ein elektronisches Netzwerk verknipfen
und den Zugang zu diesen Netzdiensten Uber das Geo-Portal INSPIRE ermdglichen. Hierzu kénnen sie sich eines

Dienstleisters oder anderer geeigneter Stellen bedienen.

(2) Dritte kdonnen ihre Geodatensdtze oder -dienste mit dem Netzwerk nach Abs. 1 verknipfen, wenn sie sich
gegenuUber jener offentlichen Geodatenstelle, Uber deren Netzdienste die Verknipfung erfolgen soll, verpflichten, dass

zum Zeitpunkt der Verknutpfung und auf deren Dauer

1. ihre Geodatensatze und -dienste den Bestimmungen dieses Gesetzes und den Durchfihrungsbestimmungen der
INSPIRE-Richtlinie 2007/2/EG, insbesondere betreffend Metadaten, Interoperabilitdét und Netzdienste,

entsprechen,

2. sie die technischen und rechtlichen Voraussetzungen fur die Verkntupfung und die damit gegebene Bereitstellung

der Daten schaffen und

3. sie die mit der Verknupfung verbundenen Kosten, einschlieBlich eines allfallig vereinbarten Entgelts, selbst tragen.

(3) Der Zugang zum elektronischen Netzwerk nach Abs. 1 kann durch ein vom Land Steiermark einzurichtendes Portal

erfolgen.

In Kraft seit 01.05.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stgeodig/paragraf/6
file:///

	§ 7 StGeodIG Elektronisches Netzwerk, Verknüpfbarkeit und Geoportal
	StGeodIG - Steiermärkisches Geodateninfrastrukturgesetz 2011


